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Änderung der Entgeltordnung der Musikschule Änderung der Honorarordnung 
der Musikschule 
 
Der Rat der Stadt Bergneustadt hat in seiner Sitzung am 27.11.2013 eine neue Entgelt- und Honorarordnung 
beschlossen. Ab 01.01.2014 gelten somit folgende Entgelte: 

Art des Unterrichts Entgelt  
(mtl.) 

Einzelunterricht 45 Minuten wöchtl. 80,00 € 

Einzelunterricht 30 Minuten wöchtl. 58,00 € 

Zweierunterricht 45 Minuten wöchtl. 45,00 € 

Zweierunterricht 30 Minuten wöchtl. 35,00 € 

Gruppenunterricht 3 und mehr 45 Minuten wöchtl. 34,00 € 

Zwergenmusik, Musikalische Früherziehung u. Grundausbildung 
(Mindestteilnehmerzahl 4 Personen) 

45 Minuten wöchtl. 
23,00 € 

Juristische Person (Kleingruppe bis einschl. 6 Personen) 45 Minuten wöchtl. 80,00 € 

Juristische Person (mittlere Gruppe bis einschl. 10 Personen) 45 Minuten wöchtl. 100,00 € 

Juristische Person (große Gruppe von mehr als 10 Personen) 45 Minuten wöchtl. 120,00 € 

Bandcoaching u. kleine Ensembles 180 Minuten mtl. 10,00 €* 

Große Ensembles 360 Minuten mtl. 10,00 €* 

 

* für Personen, die an Einzel- oder Gruppenunterrichten teilnehmen, wird eine Ermäßigung von 50 % eingeräumt 

Die Gebühren für die Ausleihe von Instrumenten betragen ab 01.01.2014: 

vom 1. bis 12. Monat 15,00 € monatlich 

ab dem 13. Monat 20,00 € monatlich 

 

Die Dozentenhonorare werden ab 01.01.2014 wie folgt neu festgesetzt: 

Qualifikation Q1 
(mtl.) 

Q2 
(mtl.) 

Q3 
(mtl.) 

Einzelunterricht 45 Min. 58,00 € 50,00 € 46,00 € 

Einzelunterricht 30 Min. 40,00 € 34,50 € 31,50 € 

Zweierunterricht 45 Min. 62,00 € 54,00 € 50,00 € 

Zweierunterricht 30 Min. 43,00 € 37,50 € 34,50 € 

Gruppenunterricht 3 – 6 Teiln. 67,00 € 59,00 € 55,00 € 

Gruppenunterricht 7 – 10 Teiln. 87,00 € 79,00 € 75,00 € 

Gruppenunterricht 11 + Teiln. 107,00 € 99,00 € 95,00 € 

Ensembles (bis einschl. 11 Teiln.) 80,00 € 72,00 € 68,00 € 

Ensembles (ab 12 Teiln.) 205,00 € 195,00 € 190,00 € 

 

„Q1“ bezeichnet die Gruppe der Dozenten/innen mit Hochschulabschluß in Musik, „Q2“ sind diejenigen, die keinen 
solchen Abschluß haben, aber seit mehr als vier Jahren einer Dozententätigkeit nachgehen. „Q3“ sind alle übrigen. 



Bergneustadt, den 29.11.2013 Gerhard Halbe 
 Bürgermeister 
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